
'NAMEN'UND ZENSUS DER RÖMER

'<
Selten tritt der Unterschied zwischen Griechen und Rö-

mern so deutlich zutage, wie bei ihren Namen; beide waren
eines Stammes, und hatten vor der Trennung' auch dieselben
Nalllen ; die dann aber später bei heiden Völkeru selbständig
und verschieden ausgebildet wmden, Am wenigsten änderten
die Griechen i sie llielten fest an dem einen Namen, der< sich
allerdings mehltaus aus zwei Stämmen zusammensetzte i und
nur wenn man ganz genau sein wollte, wmde auch die Be­
zeichnung des Gaues und der VaternRme hinzugeffigt, Ein
Volk, das nur ehlen Namen kennt} musste nalUrlich scbon aus
praktischen GrÜnden bemüht sein, ihn so mannigfaltig wie
mö!!;lich zu gestalten; der griechische Name ist dabeI' in hohem
Masse phantastisch und poetisch. Wir> pflegen ihn uns gar
nicht mehr zu übersetzen i aber solche Bildungen wie Eteokles,
Ag'atbokles, Cbarikles, Al;istagoras, Archilochos, Kallisthelles,
Kynnige.!l'os, TberameneB, Hypsimeuon, Philochoros, Philtatios,
'l'el,!IRndros, Kyniska, ferner Glaukippos, Zeuxippos, Gylippos,
Hipponikos, Hippolytos sind' wunderbar und lassen sich kaum
bei einern anderen Volke l1Rclrweis(m 1. Einen ganz Rnc1erell
ehRl'akter zeigt die Namcnbildung' der Römer 2; sie ist nUch­
tcm, praktisch und ges'cbäftsmässig'iphalltastiscbe Versllch(~

und Experimente sind höchstens bei Sklavennamcn mög'lichj
aber nie bei römischen Bürgern. Auell die Anordnung dei'
einzelnen Teile ist stets eine andere . Im Griechischen lJeisst

1 S. Fick, Griechische Personenuamtm, H. Auf!., Göttingen 1894.
2 Vgl. Ince.rti auctoris liber de .praenofuinibus, s, Val. Maxiru,

ed, HaJm p. 48i i Sigonius, de nominibus -Rom.: Fasti consularcs,
Basil, 1558, 356; Mommsen, Die röm. Eige : R. Forsch. 1 S. 1;
W, Schulze, Zur Geseh, d. lat. Eigennam d. Göttiug. G. d.
W. 1904, N. F, fJ NI'. 0; R. Cagllllt, Oours d'epigr, lat1ne IV. M., Paris
:I 914, p, 37-59.

a S, Mommseu, R. > Forsch. 1,14.
Rhein. :Mus. f; Pbilol. N. F. LXXII. 23
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es Ät')f..l0<19EVl1c;, Ät')f..lOO'9EVOUc; TTalaVI€U~; Im Lateinischen <la­
gegen Q. Fabius Q. f. (Tl'ibus); und ebenso im Samnitischen.
Bei den Römern soll der Name niebt nur, wie bei allen an­
deren Völkem, das Individuum benennen, sondern, soviel als
inöglieh, aueil seine soziale und bUl'gerlicbe Stellung und
manchmal sogal' die Geschichte des Einzelnen und der Familie
zum Ausdl'Uck bringen. Aus den Familiennamen seben wir
meistens mit Sicherheit, ob das Geschlecht patrizisch oder
plebeisch war; wenn es' in einer ~"'amilie Patrizier und Ple­
bejer gab, erlauben die Vornamen oftmals einen Schluss auf
die Zugehöl'igkeit der Einzelnen. Manche cognomina, wie
zB. die ritterlichen, weisen auf die soziale Stelhing des Bür­
gers, auch· die Freigelassenen erkenut man 3Ql cognomen ;
andere Beinamen verherrlichen den Ruhm der Familie, zR.
die Siegernamen, oder erinnern an ihre Herkunft; selbst die
Tribus (entweder ländlich oder städtisch) erlaubt einen Schlnss
auf das Ansehn der einzelnen Familien. Wenn sicb so viel
aus der Form dei! Namens herauslesen lässt, müssen natl:lrJieh
der Willku I' und der Phantasie des Einzelnen sehr enge
Schranken gesetzt sein. 'Auf einem Gebiete', sagt lIonimsen,
R. 8t. R. 3, 203, 'wo unter natürlichen Verhältnissen die indio
vid uelle WillkUr ungehindert schaltet, herrscht. in dem patri·
zi,schen Rom die politische Regierung mit beispielloser Despotie',
Einen solchen Zwang, wie ihn nie ein anderer Staat ausgeübt
hat, bätte der römiscbe Staat praktisch nie ausuben können,
wenn Cl' nicht ein Organ gehabt hätte, wie es ebenfallS kein
andei'er Staai jemals besass. Dieses ül'gan wal' der Zensor,
der dem römischen Namen seine Form und seinen Charakter
gegeben hat. Ursprünglich bildete dei' Zensor sein FOI'D1Ulal'
allerdings nach dem Sprachgebrauch seiner Zeit; aber slJäter
bildete sich dei' Sprachgebrauch bei den Nam.en nach dem
Formular des Zensors. Er wal' keineswegs dazu angestellt,
die römischen Namen in Ordnung zu halten, und doch gehÖrte
das zu den Pflichten seines Amtes.

Jeder Staat - selbst der unentwickelte. - muss eine
Übersicht baben tlber seine militärischen und finanziellen K l'äfte I.

Volkszählungen sind daher bei allen Völkem des Altertums
sc'Ron früh ganz nUeh 2. Auch die Staaten Italiens hatten

. 1 Utipsa se Dasaet respublica (Florus 1,8),
2 S. Mem. da l'institut de Fl'ance 10,1883, p. 463 n. 1. über BUr-
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scbon sebt hub ihre Volkszählungen. Sehl' primitiv war. die
älteste Volkszählung in Rom, die nach dem AnnalistenCalpurnius '
!>iso (Dionys. llalic. 4, 15, Hist. rom. fragp:). ed. Peter NI'. 14)
der König Servius Tu1lius veranstalt~te, derselbe, der nach Li­
vius 1, 42z!lerst und zwar viermal (Val. Max. 3,4) in Rom einen
Zensus abgehalten hat. Bei jeder Geburt, jeder Mnndigkeitser­
ldäl'lmg und endlich bei jedem Todesfalle sollte jedesmal in drei
verse,hiedenen 'rempeln ein Geldstück hinterlegt werden, . Wenn
diese Vorsclll'ift· gellRn befolgt wurde, bätte man allerd,ings
einen Überblick noer .den Stand der Bcvölkc1'lmg gewinnen
können; aber nicht uber die Namen der Bürget:. . Denn dass
iiber die eingegangenen Ge]{lstücke Buch geführt wäre, ist
nicht wahrscheinlieh ; und doch versteht man kaum, wie die
servialliscbe Verfassung mit ibren Klassen und Zenturien durcb­
gefUbrt werden konnte ohne Bitl'gedisten. Wie dem abel' aueh
sei, von dieser primitiven Volkszählung müssen wir absehen,
wir beschränken uns auf die Zählungen mit Bürgerlisten.
DieBe setzen auch Beamte voralts, die sie leiten. Bei einigen
italischen Stämmen findet sich nicht nur die Sa:che,sonderIi
derlleihe Name, wie 'in Rom 1. Und doch ist ein Unterscbied
vorhanden; bei den anderen Völkern wal' die Volkszllhlung
Ausnahme; bei den Römern war sie Regel. Rom batte nicht
in jedem Jahre einen Zensor, nnd doch war die Zensur eine'
ständige 'Magistratm' 2. Ursprünglich als' Nebenamt mit dem
überamt, verbl\ndcn,. wurde .sie in republikanischer Zeit selb­
ständig mit der Aufgabe, den römiscben Staat alle fünf Jabre
Ilen zu konstituieren 3, Deshalb waren die Zensoren mit einer
starken gesetdicben Vollmacbt, ablÜ' auch mit weitgehenden
ßiskretionären Befugnissen ausgertistet 4. Auf Grund (leI' Lisfen
ihrer VorgängeI' hatten sie den augenblicklichen Bestand des

gerlistell in Athen s..Le.vison, BeUl'kundllng des Zivilstandes im Alt.,
Uonn 1898, S,4; Rappard, De instrum. natal. Lugd. Bat. 1816 (mir
unbekannt)

1 Vgl. Rosenberg, Der Staat der Italiker (1913) S.'31: Die os­
kische Zensur; Pauly·Wissowa u. d. W. CenS01'es S.1907.

2 Oicero da leg. 3, 3, 4 magistratumquinqueunium habeuto,
eaque Jlotestas semper esto.

S S. ZUlllpt, Die Lustra de1' Römor, Rh. Mus, 25, 481. 26, 1.
, S. Rovers, Da eonSOl'Um ap. Ro~au. auctoritato et existimati­

one, Traj, ad Rh. 1824; Becker, Rön). Alt. II 2, 191; De Boor, Fasti
ceusorii, Brlll. 1872, p. I: Literat.; MOlllmsen, R St. H. 2, 332-469 j

Leuze, Zur Geseh. d, 1'om. Censur 1912,
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römischen Reiches neu· aufzunehmen, sowohl in Bezug auf die
Bürger, wie auf daa Vermögen des Staates, und in ihre Deuen
Listen eillzutragen, die natürlich stets genau nach demselben
Schema angelegt und sehr umfangreich und mannigfaltig
war~n; namentlich bei Ulpian de eensibus haben wir spezielle·
Angaben über die einzelnen Posten, mit deren Hilfe DUI'eau
de la MaUe ein6 Rekonstruktion versucht hat: Iconographia
tabulae censualis priscae Romae, in dcn Mem. de l'Institut de
France 10, 1833 p.512f. über die formula cenj)us s.
Mommsen aaO. 2, 372; über die corumentarii c'ensorum
bei Varro d. I. 1. 6, 86 s. Mommsen, Tribus ·S. 21. Dieta·
bulae censoriae werden auch bei Varro d. l. 1. 6, 86 er­
wähnt 1. Die Vorarbeiten fth' eine derartige Nenkonstitnierung
des römischen Staats waren natül'1ich sehl' weitschiehtig' und
mannigfaltig; die Belege wmden für etwaige spätere Nach­
forschung stets aufbewahrt. Die Zensoren brauchten also ein
umfangreiches Archivausser der Villa publica auf dem Mars­
feld 2, wo der Zensus abgehalten und msprünglich wohl auch
die Bürgerlisten aufbewahrt wurden. Später war das AI'chiv
im Atl'inm Libertatis. Dort fand 4er Zensus seinen Abschluss;
Liv. 43, 16: censores extemplo in atrium Libertatis escen·
d.el"llllt, et ibi signatis tabellis publicis, clal1soque tabulal'io et
dimissis seI;vis publicis, negarunt se prius quicquam pubIici
negot.ii geaturos, quam iudicium populi de se factum esset 8.

Schliesslich aber war ihr Amtslokal in aede Nympharum,
nahe bei der Villa publica auf dem Marsfeld 4. Diesen Tempel
zerstörte P. Clodius (s. Cieel'o prQ Milolle 27,73), ut memodam
recensionis tabulis publicis impressam extingueret. Im Julisehen
Munizipalgesetz Z, 155 wird bestimmt, die Akt.en dei' Schatzung
sollten da aufbewahrt werden, ubei tabulae publicae Cl'lult, in
quibus census populi perscriptus edt. VOll diesen wich ligen
Urkunden des )'ömischen,Zensus hat sich nichts erhalten, auch
nicht in deu nengefundel1enPapyrusmkunden von Äg;)'pten 6.

Der römische Zensus in Ägypten, der sich aus dem ptole-

1 S. Beel,er, Röm. Alt. 11 2; 206 f.
2 S. Liv. 4, 22.
3 S. Mommsen R. St. R. 3, 360.
4 S. Jordan-amBen, Topographie d. St. Rom 3, 480. 572~

5 P.Oxyrh. 2 p.207--217, 4 p.176, P. LOlld. (Br. Mus.) 2 p.17
-65, 3 p. 23-29, P. Florent. 4. fi p. 20, 102 p.192, P. Teb.tun. 1 p. 447;
Wilcken, Ostr. 1,435; Hermes 28, 1893, S. 230; Viereck Philol. 511,

S.21Pj Wessely, Studien 2,26 (m.
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mäisßben 1 eutwickelte, hat mit dein Bürgel'zensus in Rom
natitrlich nichts zu hm. Von dem Pl'ovinzialzensus übel'haupt
sehen wiI' natl1dich ab; vgl. Mommsen, R. 8t. R. 2, 416, Unger}
De censibus provinciarum rom" Leipzig 1887.

Die Zensoren in Rom hatten also die doppelte Aufgabe,
den Personen- und den Vermögensstand des römischen Volkes
festzustellen; VOll, dem letzteren, der uns hier nichts angebt 2,

scben wir ab, Der Staat braucbte zuvl':ll'lässige Listen seiner
Bttrger und Soldaten; daher lautete die 'Ladung des Zensors:
Omnes Quirites, pedites armatos privatosque, Clll'atOl'es omnium
tribuum, si quis pro se, pro altero rationcm dm'ivolet, voca[t]
inlicium bua ad me s. Das wichtigste Amt der Zensoren wal'
die l!'eststeUung der Biirgerliste. Wenn es in jedem Jahre in
Rom Zensoren gegeben hä~te, so hätten diese die BlirgerlisteIi
von Anfang bis zU Ende fühl'en können. AUein es gab bloss
in jedem fttnften Jahre Zensoren, während doch auch in den
dazwischenlieg'enden Jahren junge Bürger, wenn sie die toga
virilis anlegten, eingetragen werden mussten. Auch der Knabe
hatte in Rom natill'lich seinen Namen, der abel' el'st rechtlich

. anei'kannt wurde durch Eintragung des p]'aenomen (mit dem
Domen) in die BitrgerHsten 4j s. Da pl'aenominibus ete. 3 (Va­
lerius Max, 'cd. Hahn p. 485) pUeJ'is non prius quam togam
llirilenl sumerent. -praenomina imponi moris fuisse Q. Smleuola
a'1ct01' est. Das besorgten die Ädilen im Äraril1m 6. Auch
die römische)) Feldberrll resp, GrUndel' von Kolonien hatten
das Recht,' als SteUvel'tr~tel' ~er Zensoren Fremden das j'Ö­

mische Bürgerrecht zu verleiben, dadurch dass sie ihre Namen
in ihre Listen eintrugen. Die tempol'äl'en Listen wurden nach
Ablauf des Quinqllenniums in die definitiven Listen der Zen­
soren eingetragen j diese Beamte sind also als SteUvertretel'
der Zensoren auzusehen. 'Die Zensuslisten', sagt Marquardt,
R. Privataltert. 1, 124 A., <beruhten auf den Listen der tl'ibus;

1 Aaoypa<p{a des 1. Jh. v, ChI'. s. P. Tebtun. 1 p.447-448, vgl.
P. Alex. 6,

2 S. O. Hirschfeld, Verwaltungsbeamte (190i» S. 53: D. Censns
u. d. Tl'ibuta.

8 Varro de lingua lat, 6, 8(;.
II S, Momms~m, R. Forsch, 1, 32..
5 Servo in Vt:ll'gil. Ge01'g, 2, 602: ~populi tabularia', ubi actus

publici contiuentur; significat autem templum Saturni, in quo et
ll,el'ltl'ium fnel'at et l'epollcbantur acta, quae susceptis libel'is faeie·
bant pll.rentes..
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in die Listen der tribus musstedemnacb der neue Bürger
eiugeschl'ieben werden, und es ist nach allem wahrscheinlich,
dass dies in dem 'l'abularium der Tribunen durch deren Unter­
beamte, die Ädilen auf dem Kapitol, geschehen ist>. Aber
diese älteren Listen bildeten doch immer 11Ul' die Unterlage;
im Übrigen waren die Zensoren auf ihl'e Untel'suchung der
einzelnen Fälle angewiesen; sie stellten die Bürgerliste auf
nach. ihrem eigenen Gewissen und den gesetzlichen Bestiln­
muugen 1• Ihre Listen zerfielen in zwei Hauptteile; der eille
umfasste die BUI'g-er bestell Rechts, der zweite die BÜrger
zweiter Klasse: tabula. Oaeritum, FÜr Senatoren und Ritter
wurden besondere Listen geführt. Das vorgeschriebene For­
mular des Zensus der I'ömischett BUrger musste nntlll'1ich genau
dasselbe sein für Rom und die römischen Kolonien und l\funi­
zipien; qaher haben die ausführlichen Bestimmungen des Juli­
sehen Munizipalgesetzes OlL. I 206 Z, 145 allgemeine Gfiltig·
keit; omnium municipum . " quei c(ives) R(omani) erunt,
censum agito eorllmque nomina, praenomina, patres aut pa­
tronos, t1'ibus, cognomina et quot annos qllisqU6 eorum hat1eat
et rationem pecliniae . , accipito 2. Die Zensoren batten also
nicht das Recht, das Bürgerrecht zu verleihen, sondern nur
es anzuerkennen durch Eintragung des Namens in ihre Listen,
und di ese Anerkennung (les Zensors galt als Beweis 3, Dabei'
sagt Momrnsen, R. St. R. 3, 212; 'indem die Censoren <laB
F,l!1rgerverzeicbnis aufstellten, wal'en sie so berechtigt wie ver,
pflichtet, die einzelnen Namen zn controUirell und eventuell
zn rectificiren und sichel' galt als Benennung jedes einzelnen
HUrgel's im RechtssinD Dur die in die Bfirg'erHste eingetragene'.
I)er Einfluss der Zensoren Ruf die Namengebung war durch­
aus konservativ. Bei ihrer diskretionärell Gewalt haben
sie durchaus an dem Hergebrachten festgebalten jdaher die
altertfimliehen Formen, welche die Zensoren beibehielten. :F'Ur
die praktischen BedUrfnisse waren die Listen der Zensoren

J Digest. 22, 3, 10 Marcellus libro tertio digestorum: celiSUS
et monumenta publica potiora teatibus esse scnatus cemmit,

2 Vgl. Cicero de legibus 3, 3, 7 eenSOl'ßs PQPuli aevitates su­
boles familias pecuniasque censento, Diollys, HaHe, 4,15 'lHl'l:EptuV b€
tI/v den Tpa<povTa.; Kai l'J~lKfav l;v ~XoU!.n bll~OOVTa.; TUVUI1<C1'; TE Kai 'lTllI­
ba.; 6vol-ldZ:ov'l:a.; Kai ~V TIVI KaTOlKoumv I::K(1.(1TOI Ti'!.; U6AEUJ'; <pUA~ i'J 'll'CtTlIl
'filii xwpa<; 'll'pocrTlBeVTa.;.

8 Cicel'o pro Arch, 11 census non ius eivitatis eonlirmat ac
tantummodo indicat eum, qui lIit census, se iam turn gessisse pro cive,
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:
geordnet nach Zenturien und Tribus; ein Album der Zenturien
wird el'wähnt bei Ps.-Ascon. in divinat. 3, 8: qui pleJ>eil1s,
in Oaeritum tabulas referretur, et aeral'ius fieret, ac per,'hoc
non esset in alba centuriae suae, Noch wicbtigel' aber waren
die rrribuslisten 1, denn die tribus war das Kennzeichen des
römischen BÜI'gel's, wer keine Tribus hatte, wal' kein Voll­
bürger; sie fehlt in alter Zeit niemals im Na~en ausser bei
~Iagistraten, die selbstverständlich rÖmische BUI'gcr sein mussten.
Originale odel' auch Abschriften der zensorischen Tribl1slisten
besitzen wh' nicllt; dagegen haben wir eine Weibinscbrift fUr
den ewigen Frieden nach dem Viel'kaiserjabre mit den Namen
der tribns Snecusana il1niorüm, die mit BeschränKung auf die
Namen genau' nach dem Must~r der zensorischen Tribusliste
angelegt ist, OlL, VI 200:

• Ti. Cla.udi Nieiae

Cn. Balonins Chryseros
C. Barberius Seeundus

C. Egnatius C,osmus
A. Furius Fruetus
" " OptatusPaei ll.cternae

domus
imp. Vespasialli

Caesaris Aug.
Iib'erorumq. eius

saerum
t.rib. Sue. iunior,

(11.. '/0 p. Chr.)

. C. AeiIius
D. Annins '.
T. Asiniull
D. Annius
D. AnIlins
D. Annins

AbasclI.ntns
Creseens
Apollonivs
Ampliatus
Fit'mus
AmpIiatus

Ti .J uUns Pl'imus
Secundus

M. Coelius PrimigeniuB C. Luceeius Fortu.natus
" " Daphnus " " FeUx

In jeder Zenturie der,tribus sind die Namen genau nach
dem Alphabet geordnet, wenn auch innerhalb dei' einzelnen
Buchstaben die Ordnung zuweilen unterbrochen ist; auch das
hat sie mit den zensol'ischen gemein, dass Namen guter Vor­
bedeutung' gcrn an 'hervol'l'agender Stelle genannt werden j

darauf bat bereits Mommsen hingewiesen il. In diesen zen­
sorischen Listen hat der römische Namen die Form el'halten,
die el' beibehielt, ehe er vollständig verwilderte im 3. bis
4, Jahl'h, n. Ohr. Der offizielle Name des römischen Bill'.'
gers - wenn wir VOll der vertraulichen Anrede absehen -

1 S. Mommscn, Die röm, Tribus, Altona 18406 'u. Ges. SchI'.
5, 269: Die rom. Tribuseinteilung nach dem marsischen Krieg.

11 Römische Tribus S. 80. 'So sind die anfangenden Namen
Urbanus, Auetus, Ampliatus, Fortnnatus, Faustus usw. offenbar deI'
guten VOI'bedeutung halber gewählt. .
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hat seinen Umfang, die einzelnen Teile und ihre Anordnung nicht
durch den Spracllgebrauch <les täglichen Lebens erhalten, son­
dem (1I11'ch die Zensorell, welche in der frühstcn Zeit die damals
gebräuchliche ll'orm des Namens adoptierten, und in der spä­
teren Zeit festbielten, ohne sich tun Weiterbildungen des -täg­
lichen Lebens zu kümmern, Die einzelnen Teile des römischen
Namens und ihre Anordnung sind nämlich durchaus nicht
selbstverständlich, wie eine' Vergleichung mit fremdcn Nanlen
zeigt; aber ein Unterschied zwischen den vollständigen Namen
des täglichen Lebens und seiner ~'assung in denZellSOl'enlisten
ist llichtvorhanden. Der römische Staat legte viel Gewicht
auf den Namen seiner BÜrger, den ßl' nicht v(n-aussetztc, SOll­
dern in ganz .bestimmtel1 Formen forderte. Der Privatmann
musste seinem Namen eine Form geben, die den Beamten die
Möglichkeit gab, ohne Mühe in den Listen nachzuschlagen
und die Persönlicllkeit und ihre rechtliche Stellung nach­
zuweisen. Wir baben zwei römische .Gesetze, die deutlich
zeigen, was in Bezug auf den Namen gefordert wmde: das
Repetundengege~ OlL. I 198 über ilie Namen der Ricbter­
liste I, und das Juliscbe Munizipalgesctz OlL. I 206 (s.o.)
übel' den Zensus der Munizipien, diebeide mit den Bestim-,
mungen des stadtrömiscben Zensus übereinstimmen mussten.
Repetundengesetz:

nomen patrem tribum cog'nomenqulI
Munizipalgesetz:

nominaetpraenomina patres autpatronos tribns cog'nomina;

dem entspricht der Name, zR Wilmauns Exempla 1257:
C. Julio C. fil. !Quirinll. i Celao

also genau dieselben Teile in derselben Ordnung; nur die
Stellung des praenomen, das, wie der Name sagt, vor dem
J:i"amillennumen stehen ml1sste, ist im HigJicbcn Leben anders,
als in den Listen der Zensoren, welche das Wichtigste, d. h.
das nOUlen~ bei der Anordnung zunächst berÜcksichtigen mussten.
Der Einfluss der zensorischen Listen war, wie gesagt, dUl'ch­
aus lwnsel'vativ; die neue Liste sollte nur eine Weiterfülll'lmg
llel'alten sein; musste also g'cnau das Formular der alten beibe­
balten, Änderungen waren also zn vermeiden. Dieses Formular
ignorierte daher die Ii'ortentwicklung der Sprache des täglichen

1 XlV. eil. llomina oll1nia in tabula in albo atl'ltmento ~..:riptos

paUem tribl1s cognomenque tribl1tim diacl'iptos hll.beto. XVIII quos
legm"it 60S patrem tribllIll cognomenque indicet.
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Lebens, Hier war die Bezeicbnungdes römischen BÜrgers
oft eine ganz fr~ie, nbgektlrztejVatersname und Gaubezeich~

nung fielen oft aus; in familiärer Anrede beschränkte man
sicb oft auf das lnaenomen, aucb die Reibenfolge der ein­
zelnen ,'feile des Namens war oft willkürlich; das zeigen zR
die Reden und namentlieb die Briefe des Cicero, in denen
Namen wie Cimber 'l'illius, Calvus Licinius, Strabo Servilius
gar nicht auffallend sind 1, Aber diese Freiheit war ohne
Einfluss auf die offiziellen Listen dei' Zensoren,

Die Zahl der praenomina war bei den Römern sehr
beschränkt. Varro kannte ungefäbr 30, von denen lo~18
wil'klicb gebl'~ucblich waren, die stets ahgel{iirzt wurden.
'Sämmtliche Documenta aus der republieanischcn und der
hessel'ell Kaiscrzeit, lnschriften, ß'!iinzell und seIhst die ältesten
H8S. geben die VOl'llamen durchaus und COllstallt abgekÜrzt·
(Mommscn, R. Forsch, 1, 19 f.), Wenn der Einzelne seinen
Namen einmal schreibt, macht es nicht viel aus, ob er Marens,
Marc. oder M. schreibt; in den Listen der Zensoren wiederholte
sich der Name vielleicht hunderttausendmal ; deslmlb hielten
sie darauf, dass alle Vornamen lllU' durch ihren Anfangsbuch·
staben bezeichnet wurden; nur Tiberius wurde 'ri. oder 'l'ib,
geschl'ieben; 'l'itusdagegeri T,; ebenso unterscheidet man
zwischen M(arcus) und M'(anills), S(purius) Sel'(vius) Sex(tus) 2 i
das hätte ebel1sogut umgekehrt sein können; aber Abkürzungen
der zensol'isbhen Listen waren auch im täglichen Leben alb
genommen, Die Namen dei' andern italiscben VÖlker sind den
römischen seIn' ähnlich, aber nirgends wal' die Auswalll und
die Abkürzung der Vornamen so konsequent durchgebildet wie
be~ den Römel'll, <Nm' ist bei den Römern in der Regel nur
ei n Siglum für jeden einzelnen Namen zulässig, während im .
Etruskischen mehrfach zwei bis vier verschiedene'Siglen neben­
einander bestehen' s, Das verdanken' die Römel' ihren Zen­
soren. Die Zensoren ignorierten in ihren Listen nicht nur die
'Fortbildung der Sptachc, sondern' sogar die' der Scbrif~ und·
hielten an ihren alten Abkürzungen fest, selbst wenn sie mit
der Scbl'eibweise der Gegenwart nichtübereiustimmten; auch
in später Zeit noch wUl;de Gaills durch Co, Gna.eus durch Cn,

1 Vgl. Lahmeyel', Reihenfolge der Eigennamen bei den UÖ­
Illern:. Philolog, 22, 469,

2 S. Momms6n, R. St, R, 3, 214.
aDeecke, Etr, Forsch, 8, 378,
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abgekürzt! j das geht also auf eine Zeit zurück, inder C und
() dUl'eh dasselbe Zeichen ausgedrüekt wurden 2. Auf die viel­
besprochene Frage 3, ob Carvilius Ruga, ein Grammatiker aUs
der Zeit zwischen dem ersten und zweiten punischen Kriege,
das lateinische Gerfunden odel' ibm bloss seinen Platz im
Alphabet ange,'Viescn habe, brauchen wir lliel' nicht einzugehen;
jedenfalls ist die Abkttrzung C. und Cn, sehr alt; sie mUsse,
meint Havet, remonter jusqu'a l'epoque royale~. Ob anch
das umgekehrte Zeichen) I. d. h.Gaiae oder mulieris lib. 3

ebenso alt ist, lässt sich nicht sagen, da wir aus republika­
nischer Zeit sehr wenig Inschriften von h'reigelassenen besitzen,
Auch das filnfstricbige t-N, das sicb als AbkUl'zung von Manius
gehalten hat, .weist auf eine fl'ühe Zeit; ebenso K(aeso) in
einei' Zeit, wO die Römer den Buchstaben K nicht mehl' ver­
wendeten, Die Abkül'zungdul'Ch die Anfangsbuchstaben 6 ist
natürlich .von den Zensoren nicht erfunden, sondern im alten
Rom sehr gewöhnlich j s. Gramm. lat. ed. Keil 4, 271: quae­
dam verba atque nomina ex eommuni consensu primis littel'is
notabant et singulae litterae quid significarent in promptu erat.
Ob Isi<1or, Origines 1,21, Recht bat, dass sie auf Ennius zl1I'ück­
zuführen s~i, kö:nnen wir hier dahingestellt sein lassen; vgl.
Mommsen, Ullterital. Dialekte 28. 32. Die Zensoren haben also,
was allgemein Üblich war, angenommen und festgehalten. Wenn
solche Archaisluen der Sehreihkunst sich grade bei den rö­
mischen Vornamen bis in .die Kaiserzeit erhalten baben, so
lässt sich das nur erklären durch die ununterbrochene Tra­
dition in den Listen der Zensoren.

Auch anf die AuBwabl der praenomina hatte die Zensur
.einen gewissen, doch beschränkten Einfluss. In den alten
patrizischen Geschleclltern waren nur verhältnismässig wenig

1 Terefltianus de metro 897 Gaius praenomen iude C n\)tatur,
G sonat; vgl. QuintiI. 1, 7, 28.

II De praenominihus f> qui G littera in hoc praenomine lltUl1~

tm, antiquitatem sequi videntur.
. . 8 H, Jordan, Kl'it. BeiLr. z, Gesell. d. Iat. Sprache, Berlin 1879,
151; Havet, 8ur Appius' Chmdiua e,t SpUriUB 'OaI'viIius: Rev. de
philoI. 2, 1878, p. 16; Gardthausell G. R. Monatsschr. 1909, 343.

4 Auch die Gewohnheit der Römer, die Namen deI' epoDylIwll
Konsuln ohne et neben einander zu stellen und <He altertümliche
Schreibung eosuI mag' durch die Zensuslisten festgehalten sein.

5 Quintilian 1, 7, 28.
6 S. Cagnat, Coms d'epigI'.4. 408.
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Vornamen üblich 1, und diese Vornamen durften später selbst
die Freigelassenen derselben gens fahl'en 2. Wenn nun ein
Patrizier seinem Sohne einen andereu, abcI', sonst gebrällch­
lichen VOI'namen hätte gehen woBen, so hätte der ZensOI'
wohl kaum Einspraehe erllOuen. Es kam vor, dass einzelne
Geschlechter einen ihl'c1' VOl'llamen abschafften, s. Oie. Phil. I,
13, 32: proptcl' unius' M, .l\biulii scelus decreto gentis Manliac
neminem patrieium l\Ia1'cnm vocari lieet; ebenso 1mben die
Olamlier den Vornamen L. abgeschafft (Suet. Tib. 1); das war
}<'amilicnbesclllu8S und fUr den' Zensor wohl nicht verbindlich.
Wenn dagegen eiu solches Verbot eines VOl'l1amclls auf ein
SO. zurückging, wie bei den Atltonicm, die nicM .Mnrcus
lJeisscn durften (Pint. Oie, 49, ORss.D. 61,1 U), odel' deD Oal­
pumii Piaones, dCllen der Vornaine On, verboten wnrde (Tac.
anno 3, 17), so hatte der Zensor darauf zu achten, dass dieser
Beschluss beaclltet wurde. }i'erncl' gab es ein Gesetz vom
J. 614/240 /.lovlfJ Tije; TOO mnpoe; ~1Twvul-liete; TtP 1TP€O"ßUT€plfJ
TWV 1Teti.hwv ~t€Tl~XE1V 8 (Onas. Dio frg'm.44 ed. ßkk, 1 p,51),
das uatitrlich beachtet wer{lell musste. Gegen das Ende der
Republik sllcbten die ältesten Adelsg;esclllechter siell des gc­
,vöhnlieben praenomen ab~rhaupt zu entledigen, indem sie
alte' cog'nomina an die Stelle setzten (s, MOlUlllseu, R. St. R.3,
:?04 f.), um sich auf diese Weise von der grpssen Masse zn
untßI'scheiden; das hätte sich natürlich nicht durchfUhren lasa,en,
wenn die Zellsoren llicht vornehme Herren gewesen wären,
welche derartige Bestrebungen des Adels unterstlHzten; und

.aussenlem begannen diese Bestrebungen iIt der Zeit zwischen
Sulla und Augustns, in deI' es Üherhaupt nm wellige Zensoren
gab, die diesen Bestrebungen hätten Wi{lel'stand leisten können.
'Zwarh~t das Pränomen noeb lange ein Scbeindasein in der

., offiziellen Sprache weiteJ'gefristet, aber scbon im zweiten Jahr­
hundert erlaubt man sich die Freiheit, selbst in inschriftlichen
Namellkatalogen, die eine Stiftung oder Weihung begleiten,
auf seine Anwendung gelegentlich ganz zu verzichten' '.

Der Familienname, mit dem sich die Griechen nie recht

1 S. MOIlHllSell, Röm, ]j'orsch. 1,16; Mal'quardt j Privatleben d,
R. 1,11. \

I S. Mommseu, Röm, Forsch. 1, 27,
8 Für diese fl'übe Zeit ist natttrlich damit in erster Linie das

praenomen gemeint; anders Mommsen, Röm, F9rsch, 1,63 A.
, W. Schulze, Eigennamen 49~ I.
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befreundet haben, der sich aber scbliesslich die Welt erobert
hat, ist von den Römern erfunden. Wenn in' der ältesten Zeit
ein Römer Mareus M. f. hiess, so waren seine Söhne ebenfalls
Marei filii und seine Familie wurde Marciagenaunt. Die
Zensoren, die wUnschen mussten, Vatm; und Söhne stets bei­
sammen zu finden, mögen dazu beigetragen haben, diese Neue­
rung, die sich auch bei anderen italischen Stämmen findetl,
bei den Römern dl11'chzufUhrel1. Was zunächst bloss llatro­
nymieul1l war, wurde dauernd Familienname, 'vielleicht im
Zusammenhang mit dem ersten alJgf,lmeineu 'Zensus und' der
sogen. Servianischen Zenturienordnung " (Deecke, Falisker
S. 277). Nun hatte jedel' römische BÜrger schon .von Geburt
seinen Hauptl1amcn, an dem auch der Zensor nicht mehr viel
ändem konnte; nur für die NamElD der nicht als römische
Btlrger Geborenen hatte er ein Wort mitzureden. Zunächst
wal' die Zahl der römischen Familiennamen viel zu klein; zur
Zeit, des Varro . gab es ungefähl' 1000 nomina gentilicia 2 ;

während Rom wenige Jahre später im J. 28 v. Ohr. ungefähr
4 Millionen ßtirgcr zählte 8 i auf einen Familiennamen kamen
also ungefähr 4000 Bürger resp. Familien. Die Zensoren
mussten also bemüht sein, die Zabl der gentilicia zu ver­
mehren, also neue Namen zu schaffen. Das haben sie denn
auch in der 1'at getan, aber mit Vorsicht, weil die römische
Burgcl'scbaft sonst ein ganz Hnderes Aussehen bekommen hätte.
Ans cinem Familiennamen wurden gelegentIicl1 zwei gemacht;
neben dem Familiennamen Vel'l'ius liesseIidie Zensoren auch das
ganz ungewöhnliche gentilicium Verl'es zu 4. 'Ferne!' machten
die Zensoren (oder ihl'C Stellvertreter) aus Beinamen j;'amilien­
namen; in einei' Inschrift bei Mommsen, R. Forsch. I, 51 A.
wird ein 'ri. Caepio Hispo erwähnt, während Oaepiosonst nur
als römisches cognomen vorkommt a. W. Schulze in seinem
grundlegenden Buche iiber die römischen Eigennamen S. 60 f.

1 S. Dcecl,c, Falial,er S. 275: Entstehung d. itaI. Familiennamen i
W. Schulze, Eigeml!UlHlll S. 262: Etl'uskischs glmtiluameu, S. 422:
Latein. gentilnamell.

2 Da pl'aenominibu~ 3.
3 S. m. Augustns 2, 915.
<1 Vgl. Sitzb. d. sächs. G. d. W. 1850 S. 62; 11,11. Mus. 1860,~172

u. 207; Philol. 1868, 110.
a Vg·l. de pl'aenomillibus 2 (Valerius Max. ad. Halm p. 485)

quaedam eog'nomina in nomen vel'sa Bunt, ut Caepio, vgl. PUn. epiBt.
4, 9; etl'UskiBChe gentilieilt auf -0 s. W. Schulze aaO. S. 804.
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wundert siell, dass wh' auf Soldateninschriften den Beinamen
Longinus so lläufig als Gentilnamen angewandt finden; das
erklärt sieb ganz einfach daraus, dass die Zensoren (oder
ihre f;ltellvel'tl'etel') bei der Verleihung des röniischen l3Urger-·
rechtes den Soldaten des 0- Oassius Longinus den ßeilll\l1l6n
ihres Feldberrn als gentilicium gaben. Der Freigelassene der
fabri centoll(ar)ii wurde in die Bttrgerlisten' der Kaiserzeit
eingetragen als Fabricius Oentonius coUegiorum Ubertus (Wil­
manns Exempla 2670), der Freigelassene der KolonieVenafrum
als Sex, Venafmui col(oniae) lib. (WHmanns Exempla 2666),
Ein früherer senus publicus hiess als BÜrger .P.L Publicills
coloniae Hb. (Wilmanns Exempla 2665), Aus dem Namen der
Stadt Lepidum Regium machten 'die Zensoren oder ihre SteH­
verti'etel' nicht nm' ein gentilicium Regius, sondern auch einen
Vornamen Lepidus 1, Die Armut an Namen mUllS also in der
früheren Zeit gl'OSS gewesen sein, .wenn man zu solcllen Mitteln
s~ine Zuflucht nehmen musste. Es kam gelegentlich VOl', dass
Nichtrömer sich römische Namen angemasst hatten, und Kaiser
OJaudius als Zensol' erlaubte ihnen, diese Namen beizubehalten;
8., WilmallllS Exempla 2842: nomiDaque ca, quae habuel'llllt
anteil. tanquam cives Romani, ita habel'c is pel'mittam, In
anderen Ji'ällen haben die- Zensoren neue römische l;'amilien­
namen dnqurch geschaffen, dass sie fremdländische Namen
entweder unvel'ändel't oder latinisiert in die Btil'gerlisten ein­
trugen, zB. entweder Maecenas oder Maecenatius.

Wen11 Freigelassene in die ßiirgerlistcn eingetragen
wurden, so cl'hielten sie regelmässig den Familiemfamen ihres
frilheren Herrn resp, dessen, (!em sie das .Biirgcrrecht ver­
dankten. "'hnn .Dolabella einem Freigelassenen Oieeros das
BÜ1;gerrecht verschaft'te> so wurde dieser nicht als Tnllins,
sondern als P. Oornelius eingetragen (Oie. ad fam. 13, 36),
Oicero selbst erbat sieh das Bürgerrecltt fÜr den Philoxenus;
auch diesel' .wurde nicbt Tullius genannt, sondern nach einem
seiner Freunde O. Avianins Philoxenus (ad fam. 13,35). Das
sind Namensübel'tragungen, wie sie ohne. den guten Willen·
resp. die ErlauQnis des Zensors (oder seinesStellverb'eters) gar­
nicht durchfühl'bar waren; denn j'echtlichgalt nur der Nanie,
wie er in der BÜ{'gerl'olle stand. Daher brauchte der Zensor
auf die WUnsche der Al1fr.unehmeuden wenig Rücksicht zu

1 S, Mommsen, Röm, Fm'seh. 1, 30 A,
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nehmen, Ein frttherer Getl'eidemesser hätte gewiss einen
Namen vorgezogen, der weniger an sein frUhet'es Handwerk
erinnerte, aber el' erhielt den Namen M. Modius DonatLts
(Not. d, sca"f 1898, 76), ,auch der Gentilname Vicensumarins
CIL. VI 28897 erinnerte noch allzu deutlich' daran, dlll::S
seiu Träger einst der Sklave der Steuereinnehmer gewesen
war; ebenso wal' es nicbt gerade schmeichelhaft, wenn aus
dem cognomen Calvus ein neuer Familienname Calvisius ge­
bildet wurde; aber das Belieben des Zensors war entscheidend.
Der Einfluss der Zensoren tritt also deutlich zu Tage j eine
grössere Mannigfaltigkeit und sogar Buutscheekigkeit hat der
römische Name erst erreicht, als die Aufsicht der ZenSOl'en
beendigt war, d. h. zur Zeit Domitians;

Der Name des GewaItbabers 1 (patris aut patroni) wal'
fast bei allen Völkern ein wesentlicher Bestandteil des vollen
Nameus, namentlich bei den SeDJiten{und später den Arabern):
Hannibal, Hamilcars Sohn j ebenso bei den Griechen ß1')f.lO(jeEV1')~

ßt'Jf.l0GgevoOt;; bei den Römem ist er sichet· älter als der Familien­
name, er hat in ZensusJisten sicbel' nie gefehlt; bei der kleinen
Zahl der Familiennamen konnte man nur 80 das Individuum deut­
lich bezeichnen. bel' ZensOl' wal' befugt, die Berechtigung des
Vaternamens anzuzweifeln, uild das ist gelegentlich geschehen,
so zB. von dem ZenBor MeteIlu8 {ValeI'. Max. 9, 7, 2}, der
sich weigel-te einen Betrüger als Sohn des ßempronius GraccllUs
in seine Listen .einzutragen. Und· häufig musste er seine
Untersuchung noch weiter ausdehnen. 'Auch die Angabe des
Grossvaters muss gefordert sein (vgl. 1, 459) solange die
Zllrlicksetzung der Freigelassenen im Stimmrecht sich auf deren
Söhne el'streckt hat' (lllommsen R.St.R. 2,375 A. 1), Die Tl'il1llj'
phalfasteu geben nocb weiter und nennen nicht nm' den Gr088­
vater, sondern auch den Urgrossvatcrj beim Tl'iumph des Asinius
Pollio über die Parthiner heisst es aber einfach 'C. A8in~us Cu. t.
Pollio' ein sicberer Beweis, dass der bier fehlende Grossvatel'
das l'ömisclle Hlll'gel'l'ecbt nicht besassj ebenso bei Ventidins
'Bassns. .Auch bei den italischen HermaIsten auf Delos
(Dittenbel'g'er, Sylloge S 335) wird bei den Freien stets (AeuKlou)
u16C;; hinzugesetzt, was bei den Freig'elassellell fehlt 2. Dass

1 S. MOllllllseD, Röm. FOl'seh. 1, 8.
I Vgl. Mummsen, ~phem. epigl'. 7,

1909, p. 494.
s. auch B, C. H, mi,'
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in den Listen der Zensoren der Vatername jemals <lurch den
Mntternamen ersetzt wäre ist durchaus tmwabl'selulinlicb,
wenn es auch lateinische Insclll'iften mit matronytnicuru gibt:
OlL. I 1359. 1362 Septumia natns; X 3607 Vitellia uatns;
XIV 3607 LaeHa nata 1 ; I 1392 P. Volumnius CaraUa natus ll•

Das war viehnehr etruskische Sitte und zwar der jüngsten
Zeit lI, die sieb in Rom niemals eingebürgert hat.

,Den Schluss des römischen Namens bildet in alter Zeit die
Gau bezeichnung (tribus)4, ein Zeichen des "ollen Bürger­
rechts.Cicero sagt da leg. 3, 3, 7: populique partis in tribus
dis6ribunto. Das ganze Gebiet des römischen Staates war in
Gaubezirke eingeteilt von wechselnder Zahl; die älteren in
der Umgegend VOll Rom, die jltngerenin Mittelitalien; es gab
zuletzt 35. Die Abkttrzung der Tribusnamen ist sehr. altt';
wenn auch. jünger al~ die der Vornamen; denn Galeria wird
Oal. nicht etwa Cal. geschrieben, was wir für die älteste Zeit
sichel' annehmen können, entsprechend der· etruskischen Form
ealerial OIE. 3781; aber die Schreibung Oufentina, Clustu­
mina, Succusana 6, Vo·turia 1 entspricht nicht meIn der Ortho­
ß'raphie des klassischen Latein nnd hat sich nUI' gehaUen,
weil sie stets in .den Zensus1isten angewendet wurde. Solange
es römische Zensoren gab, durfte die tl'ibns im vollen Namen
eines römischen Bürgers nicht fehlen, sie st,and stets an derselben

,.Stelle, stets in derselben Abkürzung; wie nämlich die einzelnen
Staaten NOl'damerikas stets in ganz bestimmter Weise ab~

gekürzt werden, so auch die römischen tribus; und es leidet
keinen Zweifel, dass die Listen dei' Zensoren hier vorbildlich
gewirkt haben.· . Dass jemals Listen der Zensoren ohne 'fribus­
angabe existier~ hätten, ist nicht w~hrscbeinlich; <wenigstens
in deli Zensus,vel'zeichnissen mag die ErwäImung des 'l'ribus

1 Vg·l. Lattes, Le iscrizioni laUne col matl'ouimico di provo-
niellza etruscll.: Atti d. Ace. Arch. di Napoli 18, 1896.

2 8. Mowat, ~Him. ·d. la Bociete d,lillg. J, BOß.
:J S. Lattes, Atene e Roma 13, 191Q. NI'. 133.
4 Liv, 45,16 omnibus ·quinque ct trigillta tl'ibubus emovßro

IJosse, id est civilatem Iibertntemque ßl·ipere. Vgl. Momms,ell, Die
l'öm. Tl'ilms, Altona 1846 u. R. 8t. R. 3, 95. 161; Cagllllt, Cour,;
d'epigl'.4 p. 61.

fj S. Mommseu, R. St. R. 3, 214.
tI S. Mommsen, R. St. R. 3,163 A.4. Quintilill.n 1,7,29 et 8n:

lml'll., cum tribus Iittm'is notll.tur, c tertiam osteu(Ut.
7 S. Mommsen, R. St. R. 3,172 f.
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weit zU!'tickreichen'l. So regelmässig, wie in den Zensuslisten
wurde die Tl'ibusbezeiehnung im täglichen Leben nicht an·
gewendet, ebenso wie wir unserem Namen nicht immer den
Geburtsort hinzufügen. Sie bedeutet immer das Vollbiil'ger­
recht und fehlt daher in der Zeit des Augustus, der auf
Reinheit des 'römischen Blutes hielt, vielfach den, Frei­
gelassenen 1I. Dass die tIibus im Namen der Magistrate und
KaiserS fehlt, ist selbstverständlich; an deren BUrgerrecht
konnt~ nicht gezweifelt werden. Auffallen<l ist DU!' die Er·
wähnung der tl'ibus auf einigen Münzen: C.. Mariu!! C. f. '}'ro­
[mentina] e,benso die Galel'ia bei den Memmii; es sind
einige plebeische Geschlechter, die kein cognomen führteu
lind diese Lücke durch die tribus ausfüllten. Die Verteilung
der BUrger über die einzelnen tribus ist sehl' ungleich. Am
zahlreichsten und deshalb am wenigsten angesehen waren die
viel' städtischen tribus. Libertini in qualtuor tribus ,redacti
suut, cum antea dispet'siper omnes fuissent, Esquilinam,
Palatinam, Suburanam Collinam (Liv. per, 20). 'Wahrscheinlich
baben die Zensoren den Wandel der in Einfluss und Ansehen
ungleicben Trihus auch als Belohnung oder als Strafe ver­
fügt' (Mommsen, R. St. R. 2, 402). Die Geschlechtstribus
und die Kurie sim1 nie zum Namen hinzugesetzt worden 4.

Die tribus im Namen des römischen BÜrgers hat die Zensm'
überlebt'; sie lässt sich vereinzelt noch in konstantinischer Zeit
nachweisen ".

Wenn nun nach Oicero de legibus 3, H, 7 die Zensoren
auch pop u li ac v itat es zu verzeichnen hatten, so bezieht
sicb das nicht nur auf die Scheidung der senlOl'es und iuniOl'cs
für die Aushebung, sondern auch auf die Lebensjahre; quot
annos quisque eorum habeat, heisst es·hnJulischen·Mulllzfpal­
gesetz (s 0.). Plin. u. h. 7, 48. 159. ]62 entnimmt den' Zen­
suslisten Vespasians seine ganze Reihe VOll Langlebigen. Ovid
wamt davor, nach dem Alter eines Mädchens zn forscllen,
das sei Sache des Zensor, ars amat. 2,663: Nec

quotns annus eat. nec quo sit nata l'equire
consule, quae rigidus munem cenSOl' habet.

1 Mommsen, Röm. Fm·sch. 1, 46,
2 S. MQmmsen, R. St. R. 3, 440 f" ClL. V p. 1183.
8 S. Mommsen, Gas. Sehr., 8, 230: tribus impel'ntoria~.

4 S. Mommsen, Röm. Forsch. 1, 62. .
5 S. Mommsen, R. St. R. B, 214 f;
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übl;igena ist die Angabe des stets wechselnden Alters weder ~

hei den Römern, noch bei anderen Völkern jemals auch im
vollen .Namen zum Ausdl'Uck gekommen.

Je beschränkter in der ältel'en Republik die Zahl der l1'a­
miliennaIIien war, desto mehr brauchte man aus pmktisehen
GrÜnden eine weitere Unterscheidung der Einzelnen; im t~glicllell

Leben haU man sich durch Beinamen nach den körperlichen
oder geistigen Eig'eriscllaften o(ler der Heimat, wie auch bei
anderen Völkern vielfach angewendet wnrden. Aber diese
populären Scherz- und Spottnamen existierten fÜr den Zensor
zunächst gRl'Uieht; die ZemmsIisten wurden ganz in deI' alten
vYeise weite I' gefl!hrt.

Am MUlesten biirgerten sich die cognomina bei den
aUen patrizischen GeschleclItern ein, die teils an ihre Ämter
teils an· ihre Herkunft und Siege 1 erinnerten, siell sogar
von Generation ~u Generation vererbten und dadnrch die ver­
schiedene ·Zweige der Familie kenntlich machten. 'Es gibt in
historischer Zeit', sag·t .Mommsen, R. St: R. 3, 209, 'kein patl'i­
~isches Gescblecht welches nicht .des erblichen Cognomen sieh
bed~ente'. Dieses patriziscbe cog'nomen wurde schliesslieh
von den Zensoren zuerst anerkannt; ~eigt sieb, dass das
scbriftmässig'c und mit dem Pränomen cumulierte Cognomen
bis Ende des Freistaates das rechte Distinetiv der Nobilität
gewesen ist' 2.. Wenn die ,-ornellmen Gescl1lechter örtliche
cogllomina mögliebst vel'mieden, die das l'ömische Bürgerrecht
anszllscblicssen sehienen (s. Mommsen, H. Forsch. 2, 292), so
wal' dal? ebenfalls Rücksicht aüf den Zensor, der daraufhin
das Bürgel'l'ecbt anzweifeln konnte. Ohne seine Einwilligung
hätte dieses Vonecht des eognomen sieh gamicht durchsetzen
können, denn nichts hätte die Plebejel' hindern [tOnnen, sieb.
ebenfalls des cognomen zu hedienen. Mommscn (aaO.) meint,
dass 'das rechtlich feste Cognomen - in den vornehmen Kreisen
erweislich beI'cHs im 5. Jahrhundert rezipiert war'. Noch in
der späteren Kaiserzeit galten die'drei Namen als Zeichen dei'
Vornehlllen 3. Auf die. viel slläter redigierten Komll1larfasten <I

1 VgI. :MommsEIO, Röm. Forsch. 2,290: Dic örtlichen cogllomina
des röm. Patriziats.

. 2 Mommsen, Rom. Forscb. J, 55.
u Juv8ual sat. 0, 12 tamquam habeRS tria nomina; Auson. 204,

80 (cd. Paiper.) tria nomina nobiliorum.
4 S. Cichorius, Dc fl\stis commlaribus antiquissimis, Lips. 1886.

Rhein. M~s. f. Philol. N. F. LXXII. 24,
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ist in diesel' Beziehung für die älteste Zeit kein Verlass; aber
l\uch dei' erste römisch-karthagillche Handelsvc)'trag whd VOll

Mommsen, llauptsächlich aus dem Grunde, weil der erste
römische Konsul den Beinamen ßi'utus führt, einer späteren
Zeit zugewiesen. Die plebeisehen Gescblechtei' haben viel
später angefangen, cogllominR zu führen, und manche in
republikanischei' Zeit niemals (s. Mommsen, R. St. R. 3,210 A.);
abel' sehliesslich wirkte 'doch das Beispiel' der Patrizier, auch
die Plebejer gebrauchten nicbt nur Beinamen, sondel'll Retzten

. auch dlll'ch, pass sie in den Zeilsuslisten gebl'aucht wlll'den,
und schliesslicb fltlnten sogar die Freigelassenen r~gelmässig

einen dritten Namen, allerdings niobt als Ehrennamen sondem
als Erkenuungszeichen. Das cognome!1 bestand bei ihnen in
ibremfrüheren Sklavennamen, an dem man auch nacb der
Freilassung den einstigen Sklaven wiedererkannte; Mommsell,
R. Forsch. I, 58 bemerkt, 'dass der Gebrauch des Cognomens
in der älteren Republik sich auf dell Adel beschränkt, and1'e1'-

. seits hl der Kaiserzeit das Cognomen bei freigcbol'cnen Nicht­
adeligen, bäufig bei Freigelassenen 1'egelmässig erscheint'.
So hatten denn scbliesslich die tl'ia nomina auf der ganzen
Linie gesiegt; die Zensoren hatten ihren Widerspruch auf­
gegeben und den dl'itten Namen in ihre Listen aufgenommen,
aber nicht au. dritter Stelle, sondel'D als ganz nebellsächlich
am Ende. Das cogllomen hätte seinen Platz hintel' dem
praenomen lind nomen haben müssen, dann erst konnte Vater:
name und tl'ibus folgen; logisch müsste der Beiname binter dem
Namen stehen, aber die römischen Zensoren schoben zwischen
beide die Gaubczeicllnung, bloss um die alte Anordnung ihrer
Listen beibebalten zu können; und das Publikum fügte sich
und stellte auch im täglichen Leben {He tl'ibus, wenn sie
hinzugefügt wurde, an die vorletzte Stelle vor dem cognomen.
Ich kenue kein anderes Beispiel, das die Macbt der Zensoren
Ruf den römischen Namen so. deutlich beweist und zugleich den
konservativen SinD, mit {lern sie ausgeübt wurde. Griecllische
cognomina sind in republikanischer Zeit von römischen Bürgern
aUerdings geführt, wie Philippus, Thermus tlsw., später ver­
schwinden sie, und erst im 3. Jahrhundert 11, ChI'. kommen sie
selbst bei Senatoren wieder auf. Wenn in dieser Weise
griechische Beinamen bei vOI'nehmen Römern flil' Jalu;hun­
derte fast vollständig verscbwinden, so ist das nicllt dUl'ch
ZufaU- oder persönliches· Belieben verursaeIlt, sondern- wahr-
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scheinlichhielten die Zensoren es fUr unpassend llnd'Y~igel'tell,

sich solche Namen einzutragen~ ,D~l' Gegensat~ zwisQhen
Patriziel'll und Plebejem' hatte sich allmählich aU8geg1icll(\p~

aber auch die sozialen Gegensätze machten sjch inder Namel)-.
bildung bemerkbar. Die RitterwÜrde, welche von den ~eu"'

soren verliehen oder anerkannt war, kam in ihrem NlllAl;)l)aUer­
dings nicht ium Ausdruck; aber es gab Beinamen" diefast.n·ur
die Ritter führten, zB. Capito,Clemens, Fcstlls,Firmus,Fl'onto,
Maximus, Niger,' Paternus, Rufus 1;' ..'das wal: nicht gesetzlich
bestimmt, und die niederen l(lassen der Bevölkel:ung hätten
gewiss gern sich diese vornehm'eren Namen angeeignet, wenn
nicht die Zensoren und später ihre Stellvertreter ~ denn es
handelt sich llauptsächlich um die Kaiserzeit - sich geweigert
hätten, fÜr jeden Beliebigen diese ritterlichen Namen in ihr,e
Listen !einzutragen. Manche dieser Beinamen bezogen sich auf
körpel'liche Eigenschaften und waren keineswegs alle schmeichel·
haft, wie zR Crassipes oder Pansa; und diese Beinamen ver­
erbten sicb, sodass sie vielleicht sogar nicht mehr richtig
waren. Aus beiden GrÜnden hätten die Träger dieser Namen

, lieber einen anderen Beinamen vorgezogen; abcr das· erlaubte
dei' 'Zensor nicht; also versuchten sie durch eine andere
I~trmologie den Sinn ihres Beinamens in Vergessenheit zu
uringell; daher prägte Vibius Pansa, der Konsul d. J ..43 v. Chr.,
Mttnzennicht mit ,einem Dickbauch, sondel'l1 mit einer Pans"
maske 2.

Um es kmz zusammenzufassen: als 'Kennzeichen des
römischen BUrgers galt 1. die HinzufÜgung' des Vatel'llamens
2. der tribus und 3. schliesslich, die, tria nomina; die drei
Kennzeichen waren in den Zellsuslisten vorhanden, ebenso

·wie im Spracbg'ebrauch des täglichen Lebens; man siebt also,
dass beide in allen wesentlichen Punkten übereinstimmten,

Die ZeusUl' hat die römische Republik nicht lange iiber­
dauert; schon Sulla hatte den Versuch gemacht, .sie ab­
zuschaffen; nbel' auch aus den Jahren 684/70-712/42 kennen
wir 7 Zensuren, von denen allerdings nur wenige his zu eiuem

1 S. Mommsen zu eIL. v 2 p. 1100.
2 S. m. Angustus 1, 91.
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lustrum kamen 1. Augustus erneuerte das Amt im Jahre 726/28~

auch Kaiser Claudius u~d die Flavier haben die Zensnr tiber­
110mmen im Jahre 72 D. Ohr.!!, bis Domitian dieses Amt
dauernd mit der Kaiserwürde vereinigte; eiu lustrum ist späte!'
nie mehr gefeiert. Sehr bald machte sich der Mangel der
ZensUl' bei den römischen Namen bemerkbar. Der" Verfall
hatte schon früher begonnen S ; aber jetzt nahmen auf diesem
Gebiete Willkür und Geset~losigkeit 4. Überhand, die be­
sonders im dl;tlen und vierten Jahrhundert· überwogen: die
Mannigfaltigkeit 'der römischen Namen wurd"e fast zu gros!!.
Stellvertreter der Zensoren waren auch damals noch not­
wendig. Die Aushebung war allerdings wenigstensfUr die
Hauptstadt faktisch suspendiert, aber es mussten doch wenigstens
Listen deJ' römischen Bürger. geführt werden; das geschah auch 0;
es gab auch später Zivilstandt'egister 6, die wir von M. AureP
bis in die Mitte des dritten JahrhundeJ'ts verfolgen können.
In dem P. Tebtunis II NI'. 285 haben wir ein Reskript des.
Kaisers Gordian (a. 239) welches bestimmt, dass dm'ch falsche
Eintl'agung in die Register die Legitimität der Kinder nicht
berUbl't wird. Aber das waren "Bureaus von untergeordneten
Schreibem, welche die Meldungen der Gebmten eutgegen­
nahmen und eintl"Ugen, irgendwelche Einwendungen konnten
sie. nicht mehr machen; es fehlte die Autorität des llOhen Be
amten!!, der das Recht und die Pflicllt hatt~, ubcr die Namen

I S. Mon. Aucyran. ed. Mommsen I! p. 31l.
I! S. Ph. E. Huschke, Über den Census u. d. Steuerverfass. d.·

früheren röm. Kaiserzeit, EerUn 1847.
8 S. H. Cannegieter, De mutata roman. nomiilum sub principi.

bus ratione, Utrecht 1758; Borghesi Oeuvr. 3, 464.
;\ S. E. Le Blant, Recherehes sur quelques noms bizarres:

Revue Archeol. NS. 10, 1864, p. 4. Mowat ebd. 1868, p. 355-63..
lt S. W. Levison, Die Beurlmndung' des Zivilstandes im Alter­

tum, Bonn 1898, S. 12.
6 P. Oxyrh. VI884 pI. VI prQ)fessus est filium sibi natum (vg·l.

Nouv. Rev. Hist. 1906, 483) deseriptum" et recognituUl fae[tum] ex
tabula albi profession[um libero)rum llator[um)j s. Wileken, Arcll". f.
Pap. 4, 267; Levison, Zivilstand S. 68. 75 ff.

7 SeI'. hist. Aug. (ed. Peter) M. Aure!. 9 Inter haec liberales
causas "Ha munhlit, ut primus iuberet apud praefectos aerarii Sa­
tumi unumquemque ciuium" natos liberos profiteri intra tricensimum
diem nomine inposito. ..

8 Von höheren Beamten, die mit der Oberleitung des Schllt-
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der römischen Biil'ger zn wachen und die Gesetze .und den '
Bl'adch der Väter dmcbzuftibren. Mit dem Ende der Zensur
kamen auch dh~ Gesetze der römischen Namengebung bald in
Vergessenheit,

Leipzig.V. Gardtbausen.

:,mngsgesehäfts odel' mit der Aufstellung einer allgemeinen BÜI'ger­
liste in RQm beauftragt, ge,wesen wären, findet sieh aus dieser
Epoche keine Spur (Momrnsen, R. St, R. 2, 416),




